
Finanzamt

Postleitzahl, Ort, Datum

Steuernummer Straße, Hausnummer

Telefon

Auskunft erteilt Zimmer-Nr.

Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug 200_

bei erweiterter unbeschränkter Einkommensteuerpflicht nach § 1 Abs. 2 i.V.m. § 39 c Abs. 3 EStG

bei unbeschränkter Einkommensteuerpflicht auf Antrag nach § 1 Abs. 3 i.V.m. § 39 c Abs. 4 EStG

Arbeitnehmer (Name, Vorname, Geburtsdatum)

Anschrift (Straße, Hausnummer, Wohnort, Staat)

Für den Steuerabzug vom Arbeitslohn gelten folgende allgemeine 
Besteuerungsmerkmale (Kirchensteuer ist nicht einzubehalten):

Diese Eintragung gilt, wenn 
sie nicht widerrufen wird:

Datum, Stempel und 
Unterschrift der Behörde

Steuerklasse Zahl der Kinderfreibeträge

vom – bis

vom – bis

Für die Berechnung der Lohnsteuer sind vom Arbeitslohn als steuerfrei 
abzuziehen:

Jahresbetrag

€

monatlich

€

wöchentlich

€

täglich

€

in Buchstaben: (Zehner und Einer wie oben)

-tausend -hundert

vom – bis

Jahresbetrag

€

monatlich

€

wöchentlich

€

täglich

€

in Buchstaben: (Zehner und Einer wie oben)

-tausend -hundert

vom – bis

Für die Berechnung der Lohnsteuer sind dem Arbeitslohn
hinzuzurechnen:

Jahresbetrag

€

monatlich

€

wöchentlich

€

täglich

€

in Buchstaben: (Zehner und Einer wie oben)

-tausend -hundert

vom – bis

Jahresbetrag

€

monatlich

€

wöchentlich

€

täglich

€

in Buchstaben: (Zehner und Einer wie oben)

-tausend -hundert

vom – bis

Die einzubehaltende Lohnsteuer ist nach Punkt 11 Nummer 2 des
Schlussprotokolls zum Abkommen zur Vermeidung der Doppel-
besteuerung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem
Königreich Belgien um 8 % zu mindern. Bemessungsgrundlage für
den Solidaritätszuschlag ist die geminderte Lohnsteuer.

vom – bis


